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1 Ziele und Zwecke der Planung 

Die Gemeinde Suderburg plant im Ortsteil Graulingen, südlich der Graulinger Straße, auf einer 
Fläche von ca. 4.000 m² die Abrundung des Siedlungsbereiches bzw. Ergänzung des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils. 
Die Ergänzungsfläche wird gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil einbezogen. 
Der so genannte im Zusammenhang bebaute Ortsteil wird im Rahmen einer Klarstellungssat-
zung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB deklaratorisch klargestellt. 
Im Rahmen der Ergänzungssatzung werden die Umweltbelange berücksichtigt. Es werden ent-
sprechende grünordnerische Festsetzungen getroffen sowie naturschutzfachlicher Ausgleich 
geplant. 
 

2 Rechtsgrundlagen und Verfahren 

Mit einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB können einzelne Außenbereichsflä-
chen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden. 
Im Rahmen einer deklaratorischen Klarstellungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB kann die 
Gemeinde die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil festlegen. 
Die Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB und § 34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB können miteinander 
verbunden werden. 
Innerhalb der festgelegten Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils richtet sich die 
planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§ 29 BauGB) nach § 34 BauGB.  
Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB können in einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB einzelne 
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB getroffen werden, um die 
beabsichtigte städtebauliche Ordnung zu erzielen. § 9 Abs. 6 und § 31 BauGB sind entspre-
chend anzuwenden. Bei einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sind darüber 
hinaus die ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB über 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu berücksichtigen.  

Bei Aufstellung der Satzung werden die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB angewendet. Es findet eine 
Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB statt.  
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Die Aufstellung einer Ergänzungssatzung ist möglich, da die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

Voraussetzungen des § 34 BauGB Auswertung  

§ 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

Prägung der einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des 
angrenzenden Bereichs? 

ja 

§ 34 Abs. 5 Nr. 1-3 BauGB 

Beeinträchtigung der geordneten städtebaulichen Entwicklung im 
Gemeindegebiet? 

nein 

Begründet die Satzung die Zulässigkeit von Vorhaben, für die eine UVP 
erforderlich ist? 

nein 

Sind Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter gegeben? 

nein 

Bestehen Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind? 

nein 

Tab. 1: Auswertung der Voraussetzungen des § 34 BauGB 

 

Prägung durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs 

Eine Prägung der in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogenen Flächen wird 
durch die nördlich der Graulinger Straße Nr. 28 bis 38 a sowie das südwestlich angrenzende 
Grundstück südlich der Graulinger Straße Nr. 39 gegeben. Dies sind überwiegend zum Wohnen 
genutzte Grundstücke im Bereich eines Dorfgebietes (gemäß Darstellung im wirksamen Flä-
chennutzungsplan), in dem eine Spanne baulicher Nutzungen gem. der BauNVO zulässig ist. 
Die überwiegend zum Wohnen genutzten Gebäude sind im straßennahen Grundstücksbereich 
errichtet. Insbesondere rückwärtig gibt es Bestände von Nebengebäuden. 

Weiter westlich und südwestlich liegen landwirtschaftliche Hofstellen, die nicht mehr zur Prä-
gung der Ergänzungsfläche beitragen. 

Hieraus ergeben sich hinreichende Zulässigkeitsmerkmale im Hinblick auf die Art und das Maß 
der baulichen Nutzung sowie die Bauweise. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die örtlichen 
Verhältnisse der näheren Umgebung auch eine Bandbreite der baulichen Nutzung umfassen 
können. Ein homogenes Gebiet wird nicht gefordert (Ernst-Zinkahn-Bielenberg, § 34 Rn. 117).  

Vereinbarkeit mit der geordneten städtebaulichen Entwicklung 

Die Ergänzungssatzung ist mit der geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Der ge-
samte Ortsteil Graulingen, wie auch die der Ergänzungsfläche nördlich der Graulinger Straße 
gegenüberliegende Bauzeile sind bereits in die Darstellung als Dorfgebiet des wirksamen Flä-
chennutzungsplans einbezogen. 

Die Ergänzung bzw. Abrundung südlich der Graulinger Straße trägt zu einer Abrundung und  
Kompaktierung im Osten des Ortsteils Graulingen bei. Dabei wird die Ergänzungsfläche maßvoll 
bemessen und berücksichtigt die demographische Entwicklung, indem sie der Eigenentwick-
lung des Ortsteils Graulingen dient (vgl. auch  Kap. 3.1). 

Die Ziele der Raumordnung werden berücksichtigt (vgl. Kap. 3.1).  

Natura2000-Gebiete 

In der näheren Umgebung der Ergänzungsfläche befinden sich keine FFH-Gebiete oder EU-
Vogelschutzgebiete. Solche liegen in großen Abständen ca. 5 km nordwestlich, westlich und 
südöstlich zur Ergänzungsfläche und somit außerhalb von deren Wirkbereich.  
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3 Zu beachtende Plangrundlagen 

3.1 Regionales Raumordnungsprogramm (RROP 2019) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2019 für den Landkreis Uelzen liegt in seiner 
derzeit rechtswirksamen Fassung vom 03. April 2019 vor. 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem Regionalen Raumordnungsprogramm, mit Markierung der Lage der Ergän-
zungsfläche durch eine schwarze Umrandung und folgende relevante Darstellungen:  

 
     Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 

 
   Vorbehaltsgebiet Erholung  

 
   Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft -auf Grund besonderer Funktion  

 
Vorranggebiet ELT-Leistungsstraße mit Abgabe der Spannung in kv  

  
  Vorhandene Bebauung / Bauleitplanerisch gesicherter Bereich 

 

Gemäß RROP 2.2.12 ist außerhalb der Zentralen Orte eine bedarfsgerechte Siedlungsentwick-
lung im Rahmen der Eigenentwicklung möglich, die aber nicht zu Lasten der Funktion der Zent-
ralen Orte gehen darf. Dieses Ziel der Raumordnung wird beachtet. Durch die Ergänzungssat-
zung werden lediglich drei Bauplätze im Ortsteil Graulingen ermöglicht. Hiermit möchte die 
Gemeinde das Bauinteresse der nachfolgenden Generationen der Bevölkerung unterstützen 
und somit junge Familien in Graulingen halten. Die Funktionen des zentralen Ortes Suderburg 
werden dadurch nicht beeinträchtigt, da nur eine Wohnbaufläche in geringem Ausmaß neu 
ermöglicht wird. 

Der Ortsteil Graulingen ist dem Verflechtungsbereich des Grundzentrums Suderburg zuzuord-
nen, jedoch nicht dem zentralen Siedlungsgebiet des Grundzentrum Suderburgs. Gemäß RROP 
2.1.1 ist der Innenentwicklung Vorzug gegenüber der Inanspruchnahme des Außenbereichs zu 
geben. Im Ortsteil Graulingen stehen geeignete Flächen für die Innenentwicklung nicht zur Ver-
fügung. 

Im Westen des Ortsteils sind traditionell strukturierte landwirtschaftliche Hofstellen angesiedelt 
mit größeren Gartenflächen sowie hofnahem Grünland. Eine Verdichtung ist dort nicht er-
wünscht. 
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Der Ortsteil Graulingen wird im RROP außerdem in ein Vorbehaltsgebiet Erholung einbezogen. 
Die Möglichkeiten der landschaftsgebundenen Erholung werden durch die Planung der ab-
rundenden Ergänzungsfläche nicht eingeschränkt. Die Einbindung der Ergänzungsfläche in die 
umgebende Landschaft kann so erfolgen, dass das Orts- und Landschaftsbild, welches im Rah-
men der Erholung wahrgenommen wird, nicht beeinträchtigt wird.  

Die Ergänzungsfläche liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft auf Grund beson-
derer Funktion. Der Großteil der nun in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogenen 
Fläche dient bisher überwiegend für die Hobbytierhaltung und wird nur randlich im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Produktion genutzt. Südlich und östlich der Ergänzungsfläche verblei-
ben großräumige Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung in Vorbehaltsgebieten Landwirt-
schaft.  

Am östlichen Rand des Ortsteils Graulingen wird der Verlauf einer 110kV- Freileitung als Vor-
ranggebiet ELT-Leitungsstraße dargestellt. Gemäß dem Ziel der Raumordnung 4.2.04 ist das Vor-
ranggebiet Leitungstrasse bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu beach-
ten. Mit der östlichen Grenze der Ergänzungsfläche wird gegenüber der Leitungstrasse ein an-
gemessener Abstand von ca. 50 m eingehalten. Die Bauzeile nördlich der Graulinger Straße 
rückt bereits näher an die Trasse heran.  

 

3.2 Landschaftsrahmenplan (LRP) 2012 

Nach Auswertung der Karte „Arten und Biotope“ des Landschaftsrahmenplans (s. Abb. 2) be-
findet sich die Ergänzungsfläche im Übergang vom Dorfgebiet (Biotoptyp mit sehr geringer Be-
deutung) und Verkehrsfläche zu angrenzendem artenarmen Grünland (Biotoptyp mit mittlerer 
Bedeutung). Der Landschaftsrahmenplan liegt im Maßstab 1:50.000 vor, sodass die Darstellun-
gen nicht parzellenscharf sind.  

 
Abbildung 2: Auszug Landschaftsrahmenplan Landkreis Uelzen, Karte 1:  
Arten und Biotope mit Markierung der Lage der Ergänzungsfläche (rote Umrandung)  

 

Das an den Siedlungsbereich angrenzende Grünland ist als Gebiet mit hoher Bedeutung für 
den Biotopschutz gekennzeichnet. 

Gemäß der Karte 3b „Wasser- und Stoffretention“ (s. Abb. 3) liegt das Ergänzungsgebiet inner-
halb eines Überschwemmungsbereiches mit Dauervegetation. Der südlich verlaufende „Grau-
linger Bach“ wird als naturfern dargestellt. 

    Biotoptyp mit mittlerer  
    Bedeutung  

    Gebiet mit hoher  
     Bedeutung für den  
    Biotopschutz 
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Die Ergänzungsfläche und insbesondere das festgesetzte Baufeld liegen angrenzend an die 
Graulinger Straße gegenüber der Bachniederung höher. Aus der Bodenkarte von Niedersach-
sen (Kapitel 9.1) ist zu entnehmen, dass dieser Bereich auch anhand des Bodentyps von der 
angrenzenden Niederung abgegrenzt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Ergän-
zungsfläche zumindest im Bereich des Baufeldes um bis zu einem Meter aufzuhöhen ist, um den 
Anschluss an die ca. 1 m höher liegende Straße zu erreichen. Somit kann auf der Fläche auch 
die Überflutungssicherheit erreicht werden. 

Die Grünlandniederung, welche sich südlich der Ergänzungsfläche erstreckt wird weitgehend 
freigehalten und als Überschwemmungsbereiche mit Dauervegetation beibehalten. 

 

 

Bereiche hoher Winderosionsgefährdung mit Dauervegetation 

 

Überschwemmungsbereiche mit Dauervegetation  

 

Entwässerte Nieder-, Übergangs- und Hochmoorböden sowie Anmoore 

 

Überschwemmungsbereiche ohne Dauervegetation  

Abbildung 3: Auszug Landschaftsrahmenplan Landkreis Uelzen, Karte 3b: Wasser- und Stoffretention 
Markierung der Lage der Ergänzungsfläche durch eine rote Umrandung  
 

Im Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans (s. Abb. 4) sind die Flächen südöstlich von Grau-
lingen für die Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung 
für die Arten und Biotope, Überschwemmungsbereiche sowie ausgewiesene Landschafts-
schutzgebiete dargestellt.  

Die Ergänzungsfläche befindet sich nicht in einem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet. 
Sie liegt am Übergang zwischen den beiden Gebietskategorien.  

Die zu erhaltenden und zu entwickelnden Biotopkomplexe sowie Landschafts- und Nutzungs-
typen werden für die Grünlandbereiche südlich von Suderburg im Zielkonzept (Karte 5) wie 
folgt benannt:  

 Auen /Niederung mit hohem Dauervegetationsanteil,  
 naturnahe Gewässer,  
 naturnahe Wälder frischer Standtorte,  
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 naturnahe Feuchtwälder,  
 naturnahe Übergangmoore und Agrargebiete mit hohem Dauervegetationsanteil.  

Auf die Grünlandniederung im Bereich der Ergänzungsfläche sowie angrenzend treffen nur der 
erste und der letzte Punkt zu. Wie oben bereits ausgeführt, wird durch die Ergänzungssatzung 
nur randlich in den Niederungsbereich eingegriffen. 

 

 

Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeutung für Arten 
und Biotope sowie Überschwemmungsbereiche sowie ausgewiesene Landschaftsschutz-
gebiete  

Umweltverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit aktuell geringer bis mittlerer Be-
deutung für alle Schutzgüter  

Abbildung 4: Auszug Landschaftsrahmenplan Landkreis Uelzen, Karte 5: Zielkonzept  
mit Markierung der Lage der Ergänzungsfläche durch eine rote Umrandung  
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3.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Suderburg liegt für Graulingen in der Fassung des 
Urplans aus dem Jahr 1980 vor. Die Ergänzungsfläche ist im Flächennutzungsplan bisher als Flä-
che für die Landwirtschaft dargestellt.  

Der an die Ergänzungsfläche angrenzende Bereich, welcher in die Klarstellungsfläche einbe-
zogen wird und in welchen die Ergänzungsfläche einbezogen wird, ist als Dorfgebiet darge-
stellt. Somit wird die Ergänzungsfläche in ein Dorfgebiet einbezogen. Die nördlich an die Ergän-
zungsfläche grenzende Graulinger Straße wird als Hauptverkehrsstraße dargestellt. Auch die 
110-kV-Freileitung, die östlich des Ortsrandes von Norden nach Süden verläuft, wird dargestellt. 

  
Abbildung 5: Flächennutzungsplan Samtgemeinde Suderburg Blatt 1, Auszug Ortsteil Graulingen. 
 

 

4 Begründung der Klarstellungsfläche 

Für den westlichen Ortsteil von Graulingen gibt es keinen Klarstellungsbedarf. Er ist bereits er-
kennbar klar abgegrenzt. Er wird im wirksamen Flächennutzungsplan als Dorfgebiet insgesamt 
dargestellt. Die vorhandene Bebauung liegt innerhalb dieser Darstellungen.  

Für den östlichen Ortsteil entspricht die Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan nicht 
exakt der baulichen Nutzung. Im Bereich der Hofstelle Graulinger Straße Nr. 40 (Flurstück 1/1) 
liegen nicht alle baulichen Anlange innerhalb der Dorfgebietsdarstellung. Die Gartenbereiche 
der Bauzeile nördlich der Gaulinger Straße liegen bisher teilweise innerhalb der Dorfgebietsdar-
stellung, teilweise außerhalb. Im Rahmen der Klarstellung werden die o.g. Gartenbereiche so-
wie die bebauten Bereiche des Flurstücks 1/1 einbezogen. Südlich der Graulinger Straße findet 
die Klarstellung entsprechend der Flächennutzungsplandarstellung statt. 

Somit werden die Grundstücke Graulinger Straße Nr. 28 (Flurstücke 1/16 und 1/9), Graulinger 
Straße Nr. 30 (Flurstücke 1/15 und 1/5), Graulinger Straße Nr. 34 (Flurstück 1/11),  Graulinger 
Straße Nr. 36 (Flurstück 1/10), Graulinger Straße Nr. 38 a (Flurstück 3/2), Graulinger Straße Nr. 38 
(Flurstück 3/3), die bebauten Bereiche der  Grundstücke Graulinger Straße Nr. 40 (Teil von Flur-
stück 1/1), Graulinger Straße Nr. 45 (Teil von Flurstück 20/1), Graulinger Straße Nr. 41 (Teil von 
Flurstück 11/1), Grundstück Graulinger Straße Nr. 39 (Flurstück 11/7), nördlicher Steifen von Flur-
stück 17/1 einbezogen  (alle Flur 4, Gemarkung Suderburg)  als vorhandener Innenbereich de-
klaratorisch klargestellt. 
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5 Begründung der Festsetzungen für die Ergänzungsfläche und zum natur-
schutzrechtlichen Ausgleich 

Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Vorhaben innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Orts-
teils zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist.  

Eine Prägung der in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogenen Fläche durch 
gemischte Nutzungsstrukturen des angrenzenden Dorfgebietes ist gegeben. Sie geht von den 
bebauten Grundstücken nördlich der Graulinger Straße Nr. 28 bis 38 a aus sowie von den Flur-
stücken 39 und 41 südlich der Graulinger Straße. Sie sind locker mit Einzelhäusern bebaut, die 
teilweise durch die Umnutzung von traditionellen Bauernhäusern entstanden sind (Grundstücke 
Nr. 36) und zu großen Teilen zum Wohnen genutzt werden. Hieraus ergeben sich hinreichende 
Zulässigkeitsmerkmale im Hinblick auf die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie die 
Bauweise. Dabei wird berücksichtigt, dass die örtlichen Verhältnisse der näheren Umgebung 
auch eine Bandbreite der baulichen Nutzung umfassen können. Ein homogenes Gebiet wird 
nicht gefordert (Ernst, Zinkahn & Bielenberg, § 34 BauGB, Rn. 117).  

Neben Wohnnutzungen können auch weitere in Dorfgebieten zulässige Nutzungen in der Er-
gänzungssatzung möglich sein, wie beispielsweise die Unterbringung von Räumen sonstiger 
Gewerbebetriebe. 

Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das 
Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Diese Zulässigkeitsvoraussetzungen können im Rah-
men einer Bebauung auf der Ergänzungsfläche eingehalten werden (vgl. auch Kap. 8 und 9). 
Die Erschließung ist über die Graulinger Straße gesichert. 

Es ist zulässig, in einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 einzelne Festsetzungen für die Ergän-
zungsfläche zu treffen, um die beabsichtigte städtebauliche Ordnung zu erzielen. Bei einer Er-
gänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sind darüber hinaus auch die ergänzenden 
Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a Abs. 2 und 3 BauGB über Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu berücksichtigen (Ernst, Zinkahn & Bielenberg, § 34, Rn. 120c). 

Die für die Ergänzungsfläche getroffenen Festsetzungen werden im Folgenden begründet. Dar-
über hinaus ergibt sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben aus der Prägung durch die angren-
zenden Bereiche. 

 
5.1 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksfläche 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Um eine angemessene, dem dörflichen Charakter entsprechende Verdichtung in Ortsrand-
lage zu ermöglichen und noch eine aufgelockerte Bebauung zu gewährleisten, wird für die 
Ergänzungsflächen eine GRZ von 0,3 festgesetzt.  

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen i. S. des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche um 50 % auf max. 0,45 überschritten werden. 

Baugrenze 

Im Bereich der Ergänzungsfläche werden Baugrenzen festgesetzt. Somit wird Baurecht für die 
beiden Teilflächen geschaffen. Ohne die Festsetzung einer Baugrenze im Bereich der Ergän-
zungsfläche wären die geplanten Wohnbauvorhaben hier planungsrechtlich unzulässig, denn 
sie würden sich nicht im Sinne der maßgeblichen Regelung des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB hin-
sichtlich der überbaubaren Grundstücksfläche in die Eigenart der Umgebung einfügen. Dies 
ergibt sich aus der aktuellen Rechtsprechung (s. BVerwG, Beschluss v. 27.01.2015 – 4 B 67/14 
und OVG NRW, Urteil v. 28.08.2014 – 7 A 2666/12).  

Das Flurstück 7/3 wird nicht in das Baufeld einbezogen. Über das Grundstück führt eine zum 
Flurstück 11/7 gehörende Zufahrt. Bauliche Nebenanlagen sind auf dem Flurstück zulässig. 
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Die nördlich Baugrenze wird gegenüber der Grundstücksgrenze der Straßenverkehrsfläche im 
Abstand von 4 m so festgesetzt, dass sie die Flucht der nördlichen Kante des Hauptgebäudes 
auf dem Nachbargrundstück Nr. 41 aufnimmt.  

Die südliche Baugrenze wird so festgesetzt, dass die Niederung des Graulinger Baches mög-
lichst freigehalten wird. Im Westen, wo der Graulinger Bach noch im größeren Abstand zur Er-
gänzungsfläche verläuft, wird die rückwärtige Flucht des Gebäudebestandes auf den Nach-
bargrundstücken Nr. 39 und 41 aufgegriffen. So kann eine Bebauungstiefe von ca. 29 m im 
Westen des Baufeldes erreicht werden. Nach Osten wird das Baufeld schmaler, um gegenüber 
dem Graulinger Bach noch einen angemessenen Abstand zu halten. Die nördliche Baugrenze 
hält dort einen Abstand von ca. 25 m zum Bach ein. Das Baufeld wird nach Osten entspre-
chend schmaler (ca. 20 m). 

Die westliche und östliche Baugrenze werden im Mindestabstand der NBauO zur Grenze der 
jeweiligen Nachbargrundstücke festgesetzt. 

Begrenzung der Zahl der Wohnungen 

Im Bereich der Ergänzungsfläche werden nur Einzelhäuser mit maximal zwei Wohnungen je 
Wohngebäude zugelassen, um dem Ziel der Raumordnung Rechnung zu tragen, außerhalb 
der Zentralen Orte eine bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung im Rahmen der Eigenentwick-
lung zu ermöglichen (vgl. Kap. 3.1). Durch die Zulassung von zwei Wohnungen kann generati-
onsübergreifendes Zusammenleben ermöglicht werden, wie es auch in dem die Ergänzungs-
fläche prägenden Bereich bereits üblich ist.  

Beitrag der Festsetzungen zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

Bei einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sind die ergänzenden Vorschriften 
zum Umweltschutz gem. § 1a Abs. 2 und 3 BauGB über Eingriffe in Natur und Landschaft zu 
berücksichtigen (vgl. Kap. 2). Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen. Die Ergänzungsfläche wird entlang der Graulinger Straße möglichst schmal gehal-
ten, um die Inanspruchnahme des bisherigen Außenbereiches möglichst gering zu halten. Es 
wird eine GRZ von 0,3 festgesetzt, die um 50% überschritten werden darf. Dadurch wird eine 
gute bauliche Ausnutzung der Ergänzungsfläche eines Dorfgebietes ermöglichst. Die GRZ 
bleibt aber hinter der Möglichkeit der BauNVO für Dorfgebiete zurück, um gleichzeitig der Lage 
am Ortsrand von Graulingen Rechnung zu tragen und die Bodenversiegelung zu begrenzen. 

 

5.2 Grünordnung und naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Es wird festgesetzt, dass für jedes errichtet Hauptgebäude mindestens zwei Laubbäume anzu-
pflanzen sind. Dabei können sowohl Obstbaumhochstämme zum Einsatz kommen als auch an-
dere standortheimische Arten, die in der entsprechenden Pflanzenliste vorgegeben werden. 

Durch die Anpflanzung der Laubbäume wird zum einen Ersatz für eine Eiche erreicht, welche 
auf der Grundstücksgrenze zur Graulinger Straße steht und voraussichtlich im Rahmen der Er-
schließung der Ergänzungsfläche entnommen werden muss. Außerdem wird die Durchgrünung 
der neuen Baufläche am Ortsrand erreicht und somit eine gute Einbindung in die Landschaft. 

Außerdem wird die Eingrünung des Plangebietes mittels neuer  einreihiger Heckenabschnitte 
festgesetzt, die mindestens 1,5 m hoch sein soll. Die Heckenabschnitte stellen den Ersatz für die 
bisher entlang der Graulinger Straße vorhandene Weißdornhecke dar, falls die zugelassene 
Entnahme einzelner Heckenabschnitte geplant wird. 

Dabei darf die Entnahme eines Heckenabschnittes jedoch frühestens 2 Jahre nach Anpflan-
zung des Ersatzheckenabschnittes erfolgen, um zu erreichen, dass die neuen Hecken von Vo-
gelarten, wie z.B. Haussperling, als Ersatzruhestätte genutzt werden kann.  

Der Ausgleich für die Eingriffe im Bereich der Ergänzungssatzung wird im Plangebiet 2, auf den 
Flurstücken 4, und 6/1, Flur 5 der Gemarkung Suderburg auf einer Teilfläche von 4.200 m² ge-
plant. Dort wird ein bisheriger Fichtenbestand entnommen und durch einen standortheimi-
schen Laubwaldbiotop aus Stieleiche und Hainbuche als Hauptbaumarten ersetzt. Als Begleit-
baumarten sind Eberesche und Birke aus Naturverjüngung vorgesehen. Im Übergangsbereich 
zur freien Landschaft wird ein Waldrand mit einer Breite von fünf Metern angelegt und im Wech-
sel mit Eberesche, Schwarzem Holunder und Gemeinem Schneeball bepflanzt.  
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5.3 Artenschutz gemäß §§ 39, 44 BNatSchG 

Potentielle Verstöße gegen das Artenschutzrecht (artenschutzrechtliche Verbotstatbestände) 
werden erst bei Umsetzung der zulässigen Vorhaben im Geltungsbereich von Bebauungsplä-
nen ausgelöst. D. h. Bauleitpläne und Satzungen gemäß § 34 BauGB müssen bereits durch ent-
sprechende Festsetzungen, Regelungen und Hinweise sicherstellen, dass zulässige Vorhaben 
im Rahmen ihrer Umsetzung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände auslösen. 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthält Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere 
Tier- und Pflanzenarten und verbietet  

1.  wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,  

2.  wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-zeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3.  Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4.  wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 
(Zugriffsverbote).  

Die Einstufung als besonders oder streng geschützte Art ergibt sich aus § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 
BNatSchG. Alle Europäischen Vogelarten sind besonders geschützt. Europäische Vogelarten 
sind alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der EU-Vogel-
schutz-Richtlinie. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG gelten ebenso für die streng geschützten 
Arten, die ebenfalls eine „Teilmenge“ der besonders geschützten Arten sind.  

Im Rahmen der Bauleitplanung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG 
nur für streng geschützte Tierarten sowie europäische Vogelarten oder solche Arten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind (Arten, die in ihrem 
Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verant-
wortlich ist). 

Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gilt populationsbezogen, wogegen das 
Tötungsverbot gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG individuenbezogen gilt. 

Die Tötung besonders geschützter Arten ist durch geeignete Maßnahmen, soweit möglich und 
verhältnismäßig, zu vermeiden. Von einem Verbotstatbestand kann nicht ausgegangen wer-
den, wenn sich das Tötungsrisiko für die betroffenen Tierarten nach naturschutzfachlicher Ein-
schätzung durch das Vorhaben nicht in signifikanter Weise erhöht. Dabei sind Maßnahmen, mit 
denen solche Tötungen vermieden werden können oder das Risiko zumindest minimiert wer-
den kann, in die Betrachtung einzubeziehen.  

Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot liegt nicht vor, wenn die Beeinträchti-
gung durch den Eingriff das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten 
nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 
anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann (§ 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG). 
Das Verbot liegt auch nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG). 

Um das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG), ins-
besondere die Tötung von Tierindividuen, zu vermeiden, wird festgesetzt, dass Gehölzbeseiti-
gungen und die Baufeldfreimachung entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 39 
Abs. 5 Nr. BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden haben.  

Dies betrifft die Fällung einer großkronige Eiche am nördlichen Rand der Ergänzungsfläche so-
wie die ggf. vorzunehmende Abholzung einer randlichen Weißdornhecke.  
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Sollen die Arbeiten außerhalb des genannten Zeitraums stattfinden, ist die aktuelle Besiedelung 
durch geschützte Tierarten bzw. das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor-
her durch einen spezialisierten Gutachter zu prüfen. Falls geschützte Tierarten oder Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten vorhanden sind, sind die Arbeiten in diesem Zeitraum zu unterlassen 
bzw. sind in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde Schutz- und Ersatzmaßnahmen festzule-
gen. 

Vermeidungsmaßnahme für Entfall einer Ruhestätte für europäische Vogelarten (Hecke) 

Im Zuge der Neugestaltung der Baugrundstücke wird voraussichtlich die Beseitigung von Ab-
schnitten der nördlich entlang der Graulinger Straße stehenden Weißdornhecke geplant. Diese 
stellt einen Unterschlupf bzw. eine Ruhestätte für europäische Vogelarten gem. § 44 BNatSchG 
dar (z.B. Haussperling).  

Es wird festgesetzt, dass die Entnahme eines Heckenabschnittes frühestens 2 Jahre nach An-
pflanzung eines gleich langen Heckenabschnittes auf dem jeweiligen Baugrundstück erfolgen 
darf. 

Entlang der Grenzen der neuen Baugrundstücke  wird die Anpflanzung von einreihigen, min-
destens 1,5 m hohen Heckenabschnitten aus standortheimischen, schnittgeeigneten Laubge-
hölzen, wie Feldahorn, Hainbuche, Rotbuche, Weißdorn, Sal-Weide festgesetzt. 

Erhalt bzw. CEF-Maßnahme für den Entfall von Rauchschwalbenbrutstandorten 

In einem Pferdestall im Nordwesten des Plangebietes sind drei Rauchschwalbennester vorhan-
den. Diese stellen zu erhaltende Fortpflanzungs- und Ruhestätten dar, da Rauchschwalben die 
Nester bzw. den Nestsandort jedes Jahr wieder nutzten. 

Im Rahmen der Planung ist die Verlegung des Pferdestalls als bauliche Nebenanlage an die 
Südliche Plangebietsgrenze geplant. Bei der Verlegung sind die Schwalbennester zu erhalten. 
Falls dies nicht möglich ist oder Sie bei den Umbaumaßnahmen abfallen, sind drei Rauch-
schwalbenkunstnester in dem verlegten Pferdestall anzulegen. Der Umbau des Stalles sowie 
das Anbringen der Rauchschwalben-Kunstnester haben nur außerhalb der Brutzeit der Rauch-
schwalben gemäß der textlichen Festsetzung in § 5 Nr. 1 zu erfolgen.   

 

6 Nachrichtliche Übernahme 

Der Verlauf der Trassen einer 110-kV-Bahnstormleitung wird nachrichtlich in die Planzeichnung 
aufgenommen. Die östliche Grenze der Ergänzungsfläche hält der Trasse gegenüber einen 
Abstand von ca. 43 m ein. 

 
7 Hinweise zur Bodendenkmalpflege 

Vorsorglich wird der Hinweis auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden gem. § 14 Abs. 1 und 2 
NDSchG in die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung aufgenommen, wonach Sachen oder 
Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, unverzüg-
lich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für archäologische Denk-
malpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen sind. Sie sind bis zum Ablauf von vier Werktagen unver-
ändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 
 

8 Immissionsschutz 

8.1 Geruchsimmissionen 

Mit dieser Ergänzungssatzung wird eine Außenbereichsfläche in ein Dorfgebiet einbezogen. 
Gemäß § 5 BauNVO ist in Dorfgebieten auf die Belange landwirtschaftlicher Betriebe vorrangig 
Rücksicht zu nehmen. Landwirtschaftlichen Betrieben kommt dort daher ein besonderer 
Schutzbedarf zu.  

Im Ortsteil Graulingen findet in der Umgebung der Ergänzungsfläche insbesondere Pferdehal-
tung statt. Größere Tierbestände sind nicht vorhanden. Es ist daher nicht davon auszugehen, 
dass erhebliche Geruchsemissionen auf die Ergänzungsfläche einwirken. Im Vergleich zu einem 
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Wohngebiet besteht im Dorfgebiet ein geringerer Schutzanspruch. Gemäß Geruchsimmissions-
richtlinie (GIRL) sind im Dorfgebiet Geruchswahrnehmungshäufigkeiten von 15 % der Jahres-
stunden als Grenzwert zu tolerieren. Ist das Umfeld von Wohngebäuden im Randgebiet zum 
Außenbereich stark landwirtschaftlich geprägt, sind Immissionsgrenzwerte bis 20 % der Jahres-
stunden von Anwohnern zu tolerieren.  

Es wird somit davon ausgegangen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse Verhältnisse gewahrt werden können. 
 

8.2 Schutz vor elektromagnetischer Spannung 

Im Abstand von ca. 43 m zur östlichen Grenze der Ergänzungsfläche verläuft, eine Bahnstrom-
leitung, von der elektromagnetische Strahlung ausgeht bzw. magnetische Felder auf die Um-
gebung wirken. 
Aufgrund des Abstandes von mindestens 43 m wird davon ausgegangen, dass die gemäß der 
26. BImSchV geltenden Grenzwerte eingehalten werden und somit gesunde Wohnverhältnisse 
gewährleistet werden können.  
 

8.3 Schutz vor Verkehrslärm 

Auf die Ergänzungsfläche wirkt potentiell Straßenverkehrslärm von der Graulinger Straße ein. 
Diese ist jedoch nur von geringen Verkehren frequentiert. Es wird folglich nicht davon ausge-
gangen, dass von der Graulinger Straße erheblicher Straßenverkehrslärm auf die in ein Dorfge-
biet einbezogene Ergänzungsfläche einwirkt, für die somit die Orientierungswerte der DIN 18005 
für Dorfgebiete von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts gelten.  

Im Abstand von ca. 450 m bis 570 m südöstlich der Ergänzungsfläche verläuft die Bahnstrecke 
von Hamburg nach Hannover. Von dieser wirkt potentiell Schienenverkehrslärm auf die Ergän-
zungsfläche ein. Anhand der vorliegenden Schalltechnischen Untersuchung (Bonk-Maire-Hop-
mann 2020) zum Bebauungsplan „Westlich der Bahnhofstraße IV“ kann anhand der Abstände 
abgeschätzt werden, dass im Bereich der Ergänzungsfläche voraussichtlich die Orientierungs-
werte der DIN 18005 für Dorfgebiete eingehalten werden, zumal die Ergänzungsfläche bezo-
gen auf die Bahntrasse entgegen der Hauptwindrichtung liegt.  

Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Verkehrslärmimmissionen die Anforderungen 
an gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden können.  

Eine genauere Prüfung gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB kann dem Baugenehmigungsverfahren 
vorbehalten bleiben. 

 
9 Umweltbelange 

In Kapitel 9.1 werden die Umweltbelange im Bereich der Ergänzungsfläche beschrieben und 
bewertet. Es wurde eine Biotoptypenkartierung vorgenommen, welche der Ermittlung des Ein-
griffs und des Ausgleichs zugrunde gelegt wird. Darüber hinaus fand eine Potenzialanalyse zum 
Artenschutz auf der Basis von Ortbegehungen im April und Juni 2023 statt. Die Auswirkungen 
der Planung auf die Umweltbelange werden in Kap. 9.2 zusammenfassend dargelegt. In Kap. 
9.3 folgt eine Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen. Im Kap. 9.4 wird eine naturschutzfachliche Eingriffs-Aus-
gleichs-Bilanzierung vorgenommen. 

9.1 Beschreibung und Bewertung der Umwelt 

Biotoptypenkartierung mit Bewertung  

Die Biotope wurden am 14.06.2023 mittels Sichterkennung entsprechend dem Kartierschlüssel 
für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016) aufgenommen. Die Bewertung erfolgt in 
Anlehnung an die vom NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAG (2013) herausgegebene „Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“. Die Bewertungsskala 
umfasst dabei folgende Wertfaktoren: 
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0 weitgehend ohne Bedeutung 

1 sehr geringe Bedeutung 

2 geringe Bedeutung 

3 mittlere Bedeutung 

4 hohe Bedeutung 

5 sehr hohe Bedeutung 

 
Das Plangebiet umfasst weit überwiegend eine Grünlandfläche, die zur Pferdebeweidung ge-
nutzt wird. Im Westen wird ein besandeter Pferdeauslauf bzw. Reitplatz mit Paddock einbezo-
gen. 

Entlang der Graulinger Straße gibt es eine Weißdornhecke. Dort ist außerhalb der Hecke der 
Standort einer großkronigen Eiche.  

  
 

Reitplatz, besandet bzw. Pferdeauslauf bzw. (PSR) mit Pferdestall (OYS) 

Auf der westlichen Teilfläche, die als Reitplatz bzw. Pferdeauslauf in einer Tiefe von ca. 40 m 
besandet ist (PSR), steht angrenzend an die Graulinger Straße ein offener Pferdestall, Sonstiges 
Bauwerk OYS). Die Fläche wird mit Wertfaktor 1 bewertet, die bauliche Anlage mit Wertfaktor 
0. 

Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden (GET) 

Der überwiegende Geltungsbereich stellt eine Grünlandfläche dar. Aufgrund der anhaltenden 
Trockenheit waren die meisten Arten stark vertrocknet. Nach der ca. 3 Wochen andauernden 
Beweidungspause war bisher wenig aufgewachsen. Zwar kam Deutsches Weidelgras Lolium 
perenne als Art der Wirtschaftsgrünländer häufig vor, insgesamt wurden jedoch Arten mit ge-
ringerem Futterwert und Nährstoffanspruch angetroffen.  

An Gräsern wurde ein hoher Anteil an Deutschem Weidelgras Lolium perenne als Art der Wirt-
schaftsgrünländer, aber auch Weicher Trespe Bromus hordeus (von der Trockenheit begünstigt) 
und Wolligem Honiggras Holcus lanatus als Arten mit geringerem Futterwert angetroffen. Unter 
den krautigen Pflanzen fand sich mit hohem Deckungsgrad Spitzwegerich Plantago lanceo-
lata, dazu kamen in geringer Deckung Schafgarbe und Löwenzahn Taraxacum sect. Rude-

Tab. 1: Bewertung der Biotoptypen – Wertstufen 
(nach Niedersächsischer Städtetag 2013) 

Abb. 6: Biotoptypen ge-
mäß Drachenfels (2023) 
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ralia. Gewöhnliches Ferkelkraut Hypochaeris radicata und kleinköpfiger Pippau Crepis capilla-
ris bildeten als noch vitalste Pflanzen einen deutlichen Blühaspekt. Auf der Fläche verbreitet 
fand sich Krauser Ampfer Rumex crispus. Auf vegetationsfreien Störstellen fand sich Hirtentä-
schel Capsella bursa-pastoris. 

Die Fläche im überwiegenden nördlichen Bereich wird somit als artenarmes Extensivgrünland 
trockener Mineralböden (GET, Wertfaktor 3) eingestuft.  

Intensivgrünland auf Moorböden (GIM) 

Südlich im Übergang zur Niederung des Graulinger Baches ist feuchteres Grünland mit Domi-
nanz von Wiesenfuchsschanz Alopecurus pratensis ausgeprägt, welches intensiv als Mähwiese 
genutzt wird. In diesem Bereich steht als Bodentyp Tiefes Erdniedermoor an. Somit wird das 
Grünland als Intensivgrünland auf Moorböden (GIM, Wertfaktor 2) bewertet. 

Zierhecke aus überwiegend heimischen Gehölzarten (BZE) 

Die Ergänzungsfläche wird gegenüber der Graulinger Straße durch eine regelmäßig geschnit-
tene 87 m lange Weißdornhecke abgegrenzt (BZE, Wertfaktor 2) 

Sonstiger Einzelbaum (HBE)  

Nördlich der o.g. Weißdornhecke steht eine einzelne ortsbildprägende großkronige Eiche mit 
einem Stammdurchmesser von ca. 60 cm und einem Kronendurchmesser von ca. 15 m. (HBE, 
Wertfaktor 4). 

Hausgarten (PH) 

Im Westen wird das Flurstück 7/3 in die Ergänzungsfläche einbezogen, welches als Zufahrt zu 
dem benachbarten Garten genutzt wird (Scherrasen mit Fahrspur). Randlich stehen einige Zier-
gehölze. Es wird somit als Biotoptyp Hausgarten (PH, Wertfaktor 1) bewertet. 

Potenzialanalyse Artenschutz  

Brutvogelarten 

Die Brutvogelarten bzw. Brutstandorte wurden durch Beobachtungen im Rahmen der Ortsbe-
gehungen ermittelt bzw. anhand des Habitatpotentials. Eine Kartierung fand nicht statt. 

Der Pferdestall im Nordwesten der Ergänzungsfläche beherbergte im Juni 2023 drei Rauch-
schwalbennester (Rauchschwalbe Hirundo rustica), welche gem. § 44 BNatSchG zu erhaltende 
Forstpflanzungs- und Ruhestätten darstellen. 

In der Krone einer Eiche im Norden der Ergänzungsfläche war im Rahmen der Ortsbegehung 
im April 2023 ein altes Elsternnest zu erkennen. Da Elstern Pica pica jährlich ein neues Nest 
bauen, stellt diese keine erhaltenswerte Fortpflanzungs- und Ruhestätte dar.  

Die sich über eine Länge von ca. 87 m nördlich der Ergänzungsfläche entlang ziehende ge-
schnittene ältere Weißdornhecke weist Potential als Brutstandort für freibrütende Vogelarten 
der Siedlungen auf, wie Amseln Turdus merula, Klappergrasmücke Sylvia curruca, Heckenbrau-
nelle Prunella modularis, Zilpzalp Phylloscopus collybita, Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla.  

Die Hecke stellt angrenzend an die weitgehend freie Grünlandfläche mit Nutzung als Weide-
fläche aber auch einen wichtigen Rückzugs- und Ruhestandort für Arten, wie den Haussperling 
Passer domesticus dar, der die Weidefläche zur Nahrungssuche nutzt. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass im Bereich der Ergänzungsfläche Brutstandorte von Offen-
landbrütern, wie der Feldlerche Alauda arvensis und der Wiesenschafstelze Motacilla flava vor-
handen sind. Diese halten zu Siedlungsflächen einen größeren Abstand ein. 

Fledermausarten 

Es ist davon auszugehen, dass das Plangebiet auch ein Jagdhabitat für Fledermäuse darstellt. 
Der offene Pferdepaddock bietet kein Quartierspotential für Gebäude bewohnende Fleder-
mausarten. Auch die Eiche weist gemäß der Inaugenscheinnahme im April 2023 keine Quar-
tierspotentiale auf (Höhlen, Spalten). 
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Amphibien 

Auf der Ergänzungsfläche sind keine Laichgewässer für Amphibien vorhanden. Der Graulinger 
Bach, der im Abstand von Mindestens ca. 12 m zur Grenze der Ergänzungsfläche verläuft, stellt 
sich naturfern dar mit fehlender Eignung als Amphibiengewässer. Es ist außerdem nicht davon 
auszugehen, dass innerhalb der Ergänzungsfläche, die überwiegend einen Pferdeauslauf so-
wie eine Pferdeweide darstellt, Landlebensräume für Amphibienarten vorhanden sind. 

Weitere Tierarten 

Mit der Eignung der Ergänzungsfläche für weitere gem. § 44 BNatSchG geschützte Tierarten ist 
nicht zu rechnen. 

Pflanzenarten 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine 
Bedeutung als Lebensraum von Pflanzenarten gem. Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufweist. Im Rahmen der Biotopkartierung wurden solche nicht angetroffen. 

 

Boden- und Wasserhaushalt, Luft und Klima  

Gemäß der Bodenkarte Niedersachsen des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie 
(NIBIS-Kartenserver, 2023) ist in dem höher liegenden nördlichen Bereich der Ergänzungsfläche 
und somit überwiegend der Bodentyp Mittlere Pseudogley-Braunerde ausgeprägt. Weiter süd-
lich zur Niederung des Graulinger Baches hin steht als schutzwürdiger Bodentyp Tiefes Erdnie-
dermoor an. Dieser Bereich weist sehr hohes Standortpotential grundwasserabhängiger 
Landökosysteme auf (NIBIS-Kartenserver, 2023). Für diesen Bereich wird der mittlere Grundwas-
serstand: zwischen 0,35 bis 0,8 m u. GOF angegeben. Im Norden, wo das Gelände ansteigt, ist 
der Grundwasserflurabstand entsprechend größer. Im Rahmen der Umsetzung der Bauvorha-
ben sollte der Boden im Rahmen der Baugrunderkundung untersucht werden. 

Der Graulinger Bach fließt im Bereich der südlichen Niederung im Abstand von ca. 11 m bis  
50 m zur südlichen Grenze der Ergänzungsfläche. Gemäß Ortsbesichtigung und Darstellung im 
Landschaftsrahmenplan weist er einen naturfernen, begradigten Verlauf auf. 

Die in die Ergänzungsfläche von Süden randlich hineinreichende Niederung stellt ein grund-
wasserbeeinflusstes Niedermoor mit Dauergrünland dar, dem als CO2-Speicher Bedeutung zu-
kommt. 

Die lokalklimatische Situation der Ergänzungsfläche wird durch die südlich und östlich angren-
zende Niederungslandschaft beeinflusst. Im unmittelbaren Umfeld sind keine größeren Straßen 
vorhanden, von denen eine lufthygienische Belastung ausgeht. 

Die Niederung des Graulinger Baches stellt ein Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiet dar 
und wird einsprechend auch im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen dargestellt 
(Karte 4: Klima Luft). Der Siedlungsbereich Graulingen stellt jedoch keinen lufthygienisch/klima-
tischen Belastungsraum dar. 
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Bodentyp: Tiefes Erdniedermoor 

 

Bodentyp: Mittlerer Kolluvisol 

 

Bodentyp: Mittlere Pseudogley Braunerde 

 

Bodentyp: Mittlere Podsol-Braunerde 

Abbildung 5: Auszug aus der Bodenkarte von Niedersachsen mit Markierung der Lage der Ergänzungs-
fläche durch eine schwarze Umrandung und folgender relevanter Darstellungen (NIBIS-Kartenserver 
2023) 
 

Landschaftsbild 

Die Ergänzungsfläche ist durch ihre Lage unmittelbar an den Siedlungsbereich von Graulingen 
und die bereits stattfindende Nutzung als Pferdeauslauf und einer Bebauung mit einem Pfer-
depaddock und eine intensiv genutzte Pferdeweide im Sinne einer dorfnahen Nutzung vorge-
prägt. 

Eine 87 m lange geschnittene Weißdornhecke entlang der Graulinger Straße sowie eine in die-
sem Bereich stehende großkronige Eiche wirken ortsbildprägend.   

Am südlichen Rand der Ergänzungsfläche öffnet sich nach Süden die Niederung des Graulin-
ger Baches als für die landschaftsbezogene Erholung bedeutsame Landschaftsbildeinheit, die 
sich für den Blick öffnet bis zu Gehölzstrukturen im Süden, welche die Bahntrasse begleiten und 
abschirmen. 

Das Landschaftsbild beeinträchtigend wirkt die 110-kV-Freileitungstrasse, die östlich der Ergän-
zungssatzung die Niederung quert. 

Mensch und seine Erholung 

Die Ergänzungsfläche ist nicht unmittelbar Teil einer für die Erholung genutzten Fläche, kann 
jedoch im Rahmen der Erholung wahrgenommen werden. 
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Sie weist somit lediglich eine Funktion im Rahmen des Landschaftserlebens für zum Beispiel vor-
beikommende Spaziergänger/innen auf.  

Da die Ergänzungsfläche in ein Dorfgebiet einbezogen wird, ist zu berücksichtigen, dass dorf-
gebietstypische Immissionsverhältnisse zulässig sind (vgl. Kap. 8.1). Östlich der Ergänzungsfläche 
verläuft im Abstand von ca. 43 m eine 110 kV-Hochspannungstrasse, im Abstand von ca. 450 
bis 570 m  südöstlich der Fläche die Bahnstrecke Hamburg-Hannover von wo Schienenlärm 
ausgeht (vgl. Kap. 8.3). 

Schutzgebiete 

Das Landschaftsschutzgebiet „Blaue Berge mit Hardautal“ liegt der Ergänzungsfläche am 
nächsten, südöstlich der Bahnstrecke Hamburg-Hannover und somit im Abstand von über 500 
m zur südlichen Grenze der Ergänzungsfläche. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet 
„Mönchsbruch“ liegt ca. 5 km nordwestlich der Ergänzungsfläche. 

Kultur- und Sachgüter 

Das Vorkommen von Kulturgütern ist auf der Ergänzungsfläche und deren Umfeld nicht be-
kannt. Im Nordwesten der Ergänzungsfläche befindet sich ein offener Pferdestall (Paddock). 

 

9.2 Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange 

Biotope, biologische Vielfalt, Artenschutz 

Durch die Planung wird in einen Pferdeauslauf sowie Grünlandbiotope von geringer bis mittle-
rer Wertigkeit eingegriffen. Außerdem sollen im Zuge der Planung eine geschnittene Weißdorn-
hecke sowie eine großkronige Eiche entnommen werden. 

Die überwiegend zur Pferdehaltung genutzte Fläche soll in neuzeitliche Ziergärten (PHZ, Wert-
faktor 1) umgewandelt werden und auf der Basis der GRZ 0,3 (zuzüglich 50% Überschreitung für 
Nebenanlagen) bebaut werden. 

Südlich und östlich wird die Anpflanzung von Laubhecken festgesetzt, deren Schnitt zugelassen 
wird. 

Durch die Planung wird ein Brutstandort der Rauchschwalbe in dem vorhandenen Pferdestall 
gefährdet sowie eine Ruhestätte für andere europäische Vogelarten (Rückzugsbereich bei-
spielsweise für Haussperlinge) im Bereich einer zur Entnahme vorgesehenen Hecke. 

Die Belange des Artenschutzes werden im Zuge der Planung beachtet (vgl. Kap. 5.3 und 9.3 
Vermeidung, Verringerung, Ausgleich).  

Boden- und Wasserhaushalt, Klima 

Mit der Festsetzung der Ergänzungsfläche werden Bodenversiegelungen vorbereitet, in deren 
Bereichen der Bodenhaushalt seine Funktion dauerhaft verliert. Der Boden geht als Pflanzen-
standort und Lebensraum für Tiere und Bodenorganismen verloren. Aufgrund der engen Wech-
selwirkungen zwischen Boden- und Wasserhaushalt gehen mit den Eingriffen in den Bodenhaus-
halt auch Eingriffe in den Wasserhaushalt einher. Das Wasserspeichervermögen des Bodens 
geht in den überbauten Bereichen verloren. Das von Dachflächen und sonstigen versiegelten 
Bereichen ablaufende, unbelastete Regenwasser kann jedoch in den unversiegelten Berei-
chen der Grundstücke versickert werden und verbleibt somit im Plangebiet. Die Versiegelung 
wird durch die Festsetzung einer GRZ von 0,3 begrenzt.  

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze steht schutzwürdiger Moorboden an. Durch die Be-
grenzung des Baufeldes auf den an die Graulinger Straße angrenzenden Bereich können bau-
liche Eingriffe in den schutzwürdigen Bodentyp begrenzt werden. 

Die Kaltluftproduktion der Flächen wird sich durch die Überbauung reduzieren. Es ist jedoch mit 
keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft zu rechnen. Die Funktion der 
Ergänzungsflächen als Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet ist aufgrund der geringen Größe 
untergeordnet. Umliegend sind große, zusammenhängende Offenlandflächen vorhanden.  
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Landschaftsbild 

Durch die Begrenzung der Ergänzungsfläche auf den an die Graulinger Straße angrenzenden 
Streifen wird die südliche Grünlandniederung weitgehend offen gehalten.  

Nachteilige Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild können von der geplanten Ent-
nahme einer großkronigen Eiche sowie einer Weißdornhecke im Norden der Ergänzungsfläche 
ausgehen. 

Mensch und seine Erholung, Kultur- und Sachgüter 

Von der Planung gehen keine nachteiligen Auswirkungen auf den Menschen und seine Erho-
lung aus. Die Ergänzungsfläche weist keine Erholungsnutzung auf. Eine geringfügige Ergänzung 
der Bebauung auf Flächen stellt auch keine Beeinträchtigung der siedlungsnahen Erholung 
dar. 

Es ist nicht mit dem Einwirken erheblicher landwirtschaftlicher Geruchsimmissionen auf die Er-
gänzungsfläche zu rechnen (vgl. Kap. 8.1). Dies trifft auch auf das Einwirken von elektromag-
netischen Strahlungen und Feldern sowie auf Verkehrslärm zu (vgl. Kap. 8.2 und 8.3). 

Nachteilige Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten. Ein Pferdestall wird 
erhalten und an die südliche Grenze der Ergänzungsfläche verlegt. 

Schutzgebiete 

Aufgrund der großen Entfernung von Schutzgebieten ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen 
aus der Ergänzungsfläche zu rechnen. 

 

9.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkun-
gen 

Die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt, die biologische Vielfalt sowie das Klima werden 
soweit wie möglich und verhältnismäßig verringert. Mit der Festsetzung einer geringen GRZ von 
0,3 werden Bodenversiegelungen begrenzt.  

Da die Gemeinde Suderburg Bauplätze für die ortsansässige Bevölkerung ermöglichen möchte 
und im Zusammenhang bebauten Ortsteil von Graulingen hierfür keine Flächen zur Verfügung 
stehen, können die Eingriffe, die durch die Inanspruchnahme eines Pferdeauslaufes sowie einer 
Grünlandfläche resultieren, nicht vermieden werden.  

Eine Verringerung des Eingriffs in den Boden- und Wasserhaushalt, die biologische Vielfalt, das 
Klima sowie das Landschaftsbild wird außerdem durch die Begrenzung des Baufensters auf den 
an die Graulinger Straße angrenzenden Bereich, in Orientierung an der westlich angrenzenden 
Grundstücksbebauung erzielt. Dadurch wird die südliche Niederung des Graulinger Baches 
möglichst freigehalten. 

Nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild sowie eine Durchgrünung der Ergänzungs-
fläche werden darüber hinaus durch die Festsetzung der Anpflanzung von Heckenabschnitten 
sowie die Festsetzung von mindestens 2 Baumanpflanzungen je Baugrundstück verringert.  

Es wird festgesetzt, dass mindestens 1,5 m hohe Heckenabschnitte aus Laubgehölzen als Ersatz 
für entnommene Abschnitte der insgesamt 87 m langen Weißdorn-Bestandshecke anzupflan-
zen sind.  

Um im Bereich der Ergänzungsfläche dabei die Funktion der Hecken als Ruhestätten für euro-
päische Vogelarten, wie den Haussperling, insgesamt aufrecht zu erhalten, wird festgesetzt, 
dass nördliche Heckenabschnitte erst frühestens 2 Jahre nach Anpflanzung der Ersatzhecken-
abschnitte entnommen werden dürfen und nur außerhalb der Brutzeit (vgl. auch Kap. 5.3). 

Außerdem wird festgesetzt, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Rauchschwalben im Be-
reich eines Pferdestalls zu erhalten sind (vgl. Kap. 5.3 und 9.1). 

Die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt, die biologische Vielfalt, das Klima sowie die 
Landschaft werden durch die Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen am Ort des Eingriffs, im Plangebiet 1 sowie darüber hinaus 
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durch die Umwandlung eines Fichtenforstes in einen standortheimischen Laubwald mit Wald-
randgestaltung auf einer externen Fläche im Plangebiet 2 ausgeglichen. 

Durch die Anpflanzung von Heckenabschnitten entstehen neue Ortsrandeingrünungen sowie 
Strukturelement im Übergang zur angrenzenden Offenlandschaft.  

Im Plangebiet 2 wird auf einer Fläche von 4.200 m² ein bisheriger Fichtenbestand entnommen 
und durch einen standortheimischen Laubwaldbiotop aus Stieleiche und Hainbuche als Haupt-
baumarten ersetzt. Als Begleitbaumarten sind Eberesche und Birke aus Naturverjüngung vor-
gesehen. Im Übergangsbereich zur freien Landschaft wird in Waldrand mit einer Breite von fünf 
Metern angelegt.  
 
9.4 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

Zur Ermittlung des quantitativen Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB wird neben der argumentativen Abhandlung der Eingriffsregelung eine rechnerische 
Bilanzierung der Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Er-
mittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ des NIEDERSÄCHSISCHEN 

STÄDTETAGES (2013) vorgenommen. Die Arbeitshilfe orientiert sich hauptsächlich an den Bio-
topwerten. 

Die Bewertungsskala umfasst dabei folgende Wertfaktoren: 

0 - ohne Biotopwert  
1 - sehr geringer Biotopwert 
2 - geringer Biotopwert 
3 - mittlerer Biotopwert 
4 - hoher Biotopwert 
5 - sehr hoher Biotopwert 

 Biotoptyp/Bestand Kürzel Fläche 
[m²] 

Wertfak-
tor 

Besonderer 
Schutz- 
bedarf 

Flächen-
wert 

Ziergebüsch aus überwie-
gend einheimischen Gehölz-
arte (Weißdorn) 

BZE 260 2 - 520 

Hausgarten, überwiegend 
Flurstück 7/3 

PH  497 1 - 497 

Besandeter Platz/Reitplatz  PSR 487 1  487 

Intensivgrünland auf Moorbö-
den 

GIM  867 2 (+1)*** B 2.600 

Artenarmes Extensivgrünland 
trockener Mineralböden 

GET 1.810 2 - 3.619 

Sonstiges Bauwerk/Pferdestall OYS 46 0  0 

Sonstiger Einzelbaum, Kro-
nendurchmesser 18 m (Eiche) 

HE 232* 3 L 697 

Summe Plangebiet 1  3.967   8.420 

Fichtenforst im Plangebiet 2 WZF 4.253 2  8.506 

Summe Plangebiet 1 und 2   8.220   16.926 
*Kronentrauffläche zusätzlich zur Grundfläche, B= besonderer Schutzbedarf Boden, L= besonderer Schutzbedarf 
Landschaftsbild, +1** Aufschlag 1 Wertstufe wegen besonderem Schutzbedarf Boden 
Tab. 2: Flächenwerte vor dem Eingriff  
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Geplante Nutzung Fläche 
[m²] 

Wertfaktor Flächenwert 

Versiegelte und überbaute Fläche  
(GRZ 1: 0.3 + 50 % Überschreitung für Ne-
benanlagen= 45 % versiegelte Fläche 

1.580 0 0 

Gärten/Neuzeitlicher Ziergarten im Bereich 
der Baugrundstücke 

1.670 1 1.669 

Hausgarten, Erhalt auf Flurstück 7/3 457 1 457 

Neuanpflanzung einer standortheimischen 
Laubhecke (BZE) entlang der südlichen 
und östlichen Plangebietsgrenze mit einer 
Länge von 87 m² 

260 2 520 

Neuanpflanzung von 6 Obstbäumen, 10 
m² je Baum, Kronentrauffläche  

60* 2 120 

Summe Plangebiet 1 3.967  2.766 

Eichenmischwald mit Waldmantel im Plan-
gebiet 2 

4.253 4 17.012 

Summe 8.220  19.778 

*zusätzlich zur Grundfläche 
Tab. 3: Flächenwerte nach dem Eingriff  
 

Flächenwert Bestand 16.926 

Flächenwert Planung 19.778 

Kompensationsbedarf +2.852 

Tab. 4: Bilanz und Kompensationsbedarf  

 

Die geplanten Eingriffe im Plangebiet 1 können durch die geplanten Anpflanzungen sowie die 
Ausgleichsmaßnahme im Plangebiet 2 vollständig ausgeglichen werden. Es entsteht ein Kom-
pensationsüberschuss von 2.852 Werteinheiten, dessen Anerkennung als Kompensationspool 
möglich ist. 
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